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Der Bürgermeister Gerhard Gründlinger,  

der Gemeinderat und  

die Bediensteten des Gemeindeamtes 

wünschen allen Gemeindebürgern                                              

ein schönes Osterfest!       Foto: Heidi Dietl – Ostern am Bucherhof 

 
 

Die ersten warmen Sonnenstrahlen sind wie ein Lächeln, 

sie wärmen Körper, Geist und Seele zugleich. 
 

Das Gemeindeamt ist am Karfreitag, 7. April 2023 geschlossen! 
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Besuchen Sie uns auch im In-
ternet unter: 
www.manning.ooe.gv.at  
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Amtliche Mitteilung Nr. 1/2023  Seite 2 

 

Gestorben sind 

 
 
Herr  
Günther Mayr 
Furtpoint 13 
am 31. Jänner 
im 63. Lebensjahr 
 
 
 
Frau 
Gertraud Wellmann 
Wolfshütte 32 
Am 11. März 
im 84. Lebensjahr 

 

 
 
 
 
 

 

Gemeindeschitag 2023 
 
 

Trotz schlechter 
Wetterprognose war 
der heurige Gemein-
deschitag ein echter 
Erfolg. Bei Sonnen-
schein und ein paar 
Wolken verbrachten 
die 46 Teilnehmer ei-
nen sportlichen und 
lustigen Tag im Schi-
gebiet Mühlbach am 
Hochkönig. Wie auch 
in den vergangenen 

Jahren wurden die Buskosten von der Gemeinde 
übernommen. 

 
 

 

Seniorennachmittag 

 
Vor kurzem wurde wieder unser traditioneller Se-
niorennachmittag im Kultursaal in Manning ver-
anstaltet. Bürgermeister Gerhard Gründlinger 
freute sich über zahlreiche „junggebliebene“ Be-
sucher. Musikalisch umrahmt wurde der Nach-
mittag von Margit Pflügl.  
 

  
 

 
 
 
 

Essen auf Rädern 

Es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass von 
Senioren unserer Gemeinde das "Essen auf Rä-
dern" bezogen werden kann. 
Die Mahlzeit wird von der Küche des Pflegehei-
mes in Ottnang zubereitet und wird von ehren-
amtlichen Helfern direkt nach Hause geliefert. 
(von Montag bis Freitag, ausgenommen Feier-
tage). 
 
Falls bei jemandem Interesse besteht, bitte direkt 
am Gemeindeamt melden. 
 
Wir würden uns auch über zusätzliche Unterstüt-
zung als „ehrenamtlicher Helfer“ freuen.  
Bei Interesse bitte ebenfalls am Gemeindeamt 
melden.  
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Geschätzte Bürgerin-
nen und Bürger der Ge-
meinde Manning! Liebe 
Jugend! 
 

„Tun wir es der Natur 
gleich und stehen immer 
wieder auf, in der Auf-
gabe, das Gute zum Blü-

hen zu bringen“.  (Beat Jan)  
In diesem Sinne zieht der Frühling ins 
Land.  
 

Am 25. März fand die diesjährige Müllsammelak-
tion „hui statt pfui“ statt. Es wurde wieder viel Un-
rat entlang unserer Straßen gesammelt. Leider 
gibt immer wieder Leute die nicht wissen wo man 
den Müll entsorgt.  
Ich bedanke mich bei allen, die an dieser Sam-
melaktion mitgeholfen haben.  
Im Anschluss haben wir uns bei einer kleinen 
Jause im Gasthaus Geßwagner gestärkt.  
 

Auch mit dem Glasfaserausbau geht es wieder 
weiter. Derzeit werden in Manning die letzten 
Häuser versorgt.  
Anschließend sollten laut Auskunft der Firma 
Nöhmer die Ortschaften Zaun und Lehen ausge-
baut werden.  
 

Für die Blackoutvorsorge wurde ein Notfallplan 
erstellt und einige Maßnahmen für eine Not-
stromversorgung unseres Mehrzweckgebäudes 
beschlossen. Diese werden in naher Zukunft um-
gesetzt.  
Eine genaue Information dazu wird es bald in ei-
nem eigenen Blackout-Folder geben.  
 

Am 10. Februar fanden die Neuwahlen des Feu-
erwehrkommandos statt.  
Ich bedanke mich bei Kommandant HBI Werner 
Kronlachner, dass er sich wieder bereit erklärt hat 
diese Tätigkeit für eine weitere Periode zu über-
nehmen.  
Auch bei den weiteren Mitgliedern des Komman-
dos bedanke ich mich für die Übernahme ihrer 
Tätigkeiten und Funktionen.  
 

Der Hausruckchor Ottnang-Manning feiert heuer 
sein 100-jähriges Bestandsjubiläum. Dazu gratu-
liere ich dem Chor unter der Leitung von Obmann 
Heinz Schachreiter herzlich. Zum Jubiläumsjahr 
haben sich unsere Sängerknaben ein sehr an-
spruchsvolles Jahresprogramm einfallen lassen.  
Diese vielen Veranstaltungen wollen natürlich 
zahlreich besucht werden.  
 

Fast wöchentlich wird die Liste der Volksbegeh-
ren länger.  
Weiter hinten findet Ihr die Volksbegehren die 
derzeit zur Eintragung aufliegen. 
 

 
Ab Dezember 2023 ist seitens des Verkehrsver-
bundes eine neue Haltestelle in der Ortschaft 
Wolfshütte, auf Höhe des Spielplatzes entlang 
der Schwanenbacher Landesstraße geplant. Sei-
tens der Straßenmeisterei Weibern werden dazu 
die entsprechenden baulichen Maßnahmen 
durchgeführt.  
 

Vor einigen Wochen wurde durch einen Vanda-
lenakt ein Mistkübel entlang der Brunnholzstraße 
mit einem Knallkörper zerstört. Fall hier jemand 
etwas gehört oder gesehen hat, wären wir für et-
waige Hinweise sehr dankbar. 
 

Ich wünsche allen ein frohes Osterfest und einige 
gemütliche Stunden im Kreise Eurer Familien.  
 

Euer Bürgermeister 
 

 
 

Die Kinder- und Jugendhilfe sucht Pflegeel-
tern!  

 
Anfang März startete 
in den Bezirken 
Gmunden und Vöck-
labruck eine Werbe-
kampagne zum 
Thema Pflegefami-
lien. Sie gibt Pflege-

kindern eine Stimme und zeigt mit handgeschrie-
benen Botschaften, was die Kleinen suchen. Oft 
sind das nur Kleinigkeiten oder Dinge, die uns all-
täglich erscheinen.  
 

Im Bezirk Vöcklabruck haben 65 Pflegekinder in 
48 Pflegefamilien ein zweites Zuhause. Egal, ob 
„Vollzeit“-Pflegeeltern oder Menschen, die eine 
Familie tage- oder stundenweise im Alltag unter-
stützen wollen: Die Kinder- und Jugendhilfe sucht 
Menschen mit großen Herzen, die Platz für ein 
Kind haben.  
 

Dazu muss man kein Superheld sein. Wir suchen 
verständnisvolle und geduldige Menschen, die 
mit beiden Beinen fest im Leben stehen und ei-
nem Kind Zuneigung und Stabilität geben. Die 
Kinder- und Jugendhilfe bietet dabei Begleitung 
und Unterstützung an.  
 

Nähere Informationen auf  
pflege-eltern.jetzt  
sowie bei der  
Kinder- und Jugendhilfe Vöcklabruck  
07672 / 702 73 421  
vb@pflege-eltern.jetzt 
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Beschlussfassungen der letzten GR-Sitzung 
vom 30. März 2023 

 
L1268 Fahrbahnteiler / Querungshilfe (Ort-
schaft Au) – Beschluss 
 

Der Gemeinderat beschloss die Umsetzung des 
Fahrbahnteilers mit einer Gesamtkostenschät-
zung von rund € 423.600 inkl. Ust.  
Die beschlossene Variante sieht auf Höhe der 
Bushütte einen Fahrbahnteiler samt Querungs-
hilfe sowie einen Kreuzungsumbau vor.  
Sofern es technisch möglich ist, wird versucht 
eine beidseitige Verschwenkung der L1268 - Pils-
bacher Landesstraße zu schaffen.  
Dem Sonderfinanzierungsschlüssel (65% Lan-
desstraßenverwaltung und 35% Gemeinde Man-
ning) wird zugestimmt. 
 
L1268 (Ortschaft Furtpoint) Erörterung Ge-
schwindigkeitsprofil 
 

Im Zeitraum zwischen 05. September 2022 und 
11. September 2022 wurde seitens der Direktion 
Straßenbau und Verkehr, Abteilung Verkehr eine 
Verkehrserhebung durchgeführt.  
Dabei stellte sich heraus, dass der sogenannte 
maßgebende Wert „V85“ eine Durchschnittsge-
schwindigkeit in Fahrtrichtung Ottnang von 63 
km/h ergeben hat und in Fahrtrichtung Attnang-
Puchheim eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 
70 km/h ergeben hat. 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dass bei 
der BH Vöcklabruck bzw. bei der Polizeiinspektion 
Attnang-Puchheim um regelmäßige Geschwindig-
keitskontrollen angesucht werden soll und die 
Möglichkeit eines Geschwindigkeitstrichters samt 
der Aufstellung einer Geschwindigkeitsanzeige 
geprüft werden soll. 
 
Rechnungsabschluss 2022 
 

Der Obmann des Prüfungsausschusses berich-
tete, dass am Montag, 06. März 2023 die Prü-
fung des Rechnungsabschlusses 2022 stattge-
funden hat. 
Es wurde festgehalten, dass der Schuldenstand 
(5 offene Darlehen) mit 31.12.2022 insgesamt € 
656.253,63 beträgt und sich gegenüber dem Vor-
jahr um € 79.861,90 verringert hat.  
Sämtliche Nachweise des Standes an Haftungen 
(Verpflichtungen aus Bürgschafts- und Gewähr-
verträgen) auf Grund von aufgenommenen Darle-
hen der Wasser- bzw. Abwasserverbände (AWV  
Ager-West u. WV Hausruckwald) sind dargestellt 
und konnten im Jahr 2022 um € 14.900,42 auf € 
99.426,41 vermindert werden.  
Die im Rechnungsabschluss ausgewiesenen Dar-
lehensstände stimmen mit den Endsummen der  
 
 

 
Darlehenskonten überein. 
Der Stand aller Rücklagen beträgt € 600.348,23 
und erhöhte sich im Jahr 2022 um € 153.930,84.  
Davon betreffen € 150.000,00 die Allgemeine 
Ausgleichsrücklage.  
 
Voranschlag 2023 - Prüfbericht BH Vöck-
labruck 
 

Der Prüfbericht bzw. die Prüfungsfeststellungen 
zum Voranschlag 2023 der Gemeinde Manning 
wurden zur Kenntnis genommen. 
 
Bericht Prüfungsausschuss 
 

Der Obmann des Prüfungsausschusses teilte mit, 
dass der Prüfungsausschuss am 20. März 2023 
eine nicht öffentliche Sitzung abgehalten hat und 
eine Kassenprüfung durchgeführt hat.  
Weiters wurden die Belege stichprobenartig über-
prüft, sowie die Zahlungsrückstände begutachtet.  
 
Flächenwidmungsplan-Änderung 3.7 in Man-
ning; Beschluss 
 

Der Gemeinderat beschloss die vorliegende Flä-
chenwidmungsplanänderung Nr. 3.7 sowie Abän-
derung des ÖEK Nr. 2.4 der Grundstücke 3038/2, 
3038/6, .3/1, 74/1, 74/2, 73/1, 72/1 und 72/2, alle 
KG Manning, in der Ortschaft Manning. 
 
Fischereirecht im Scharedterbach – Aus-
schreibung 
 

Der Gemeinderat beschloss, das Fischereirecht 
im Scharedterbach für die Dauer von 6 Jahren zu 
einem Entgelt von € 130,00 ab Juli 2023 neu zu 
verpachten.  
Eine Ausschreibung ist auf einer der nachfolgen-
den Seiten dieser Ausgabe ersichtlich. 
 
Vereinbarung für die Aktion „Essen auf Rä-
der“ 
 

Die Vereinbarung über die Lieferung von Essen 
auf Rädern mit der Küche Haus Barbara – Fra-
Gastro GmbH, Marktplatz, 4901 Ottnang wurde 
verlängert. 
 
Amtsleiter – Weiterbestellung gem. § 12 Oö. 
GDG  
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dass Ing. 
Stefan Landershammer nach Ablauf der Bestel-
lungsdauer mit der leitenden Funktion als Amtslei-
ter befristet auf weitere 5 Jahre (das ist bis 31. Mai 
2029) betraut werden soll. 
 
Oö. Gleichstellungsprogramm – Beschluss 
Das Oö. Gleichbehandlungsgesetz 2021 bildet die 
Grundlage für positive Maßnahmen zur  
 
 
 



Amtliche Mitteilung Nr. 1/2023  Seite 5 

 
Erreichung der Gleichstellungsziele.  
Gemäß den gesetzl. Bestimmungen hat der Ge-
meinderat ein Gleichstellungsprogramm für einen 
Zeitraum von sechs Jahren erlassen.  
 
Löschwasserbehälter (Kreuth/Vorn-
buch/Moos sowie Scharedt/ Stocket/Gasteig) 
Der vorliegende Finanzierungsplan vom Amt der 
Oö. Landesregierung, Direktion Inneres und 
Kommunales, für die beiden geplanten Lösch-
wasserbehälter wurde beschlossen. 
Insgesamt werden 4 Firmen für eine Angebotsle-
gung zur Errichtung der beiden Löschwasserbe-
hälter eingeladen. 
Nach Enden der Angebotsfrist soll der Zuschlag 
an den Billigstbieter ergehen. 
 

Blackout 
 

Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Er-
richtung einer sogenannten Insellösung bei der 
Liegenschaft „Manning 28“ bestehend aus Akku, 
Erweiterung der bestehenden PV-Anlage und al-
ler erforderlichen Komponenten.  
Den Auftrag für die Umsetzung wurde an den Bil-
ligstbieter, Firma C.B.I. - Consulting GmbH, 
Kühnberg 40, 4902 Wolfsegg am Hausruck mit 
einem Angebotspreis in der Höhe von € 
56.346,00 gemäß Angebot vom 22.02.2023 ver-
geben. 
 
Die Anschaffung eines Notstromaggregates mit 
einer Leistung von rund 30 kVA wurde ebenfalls 
beschlossen. Der Auftrag wurde an den Billigst-
bieter, Firma UNAT GmbH, Hagleithen 21, 4901 
Ottnang mit einem Angebotspreis in der Höhe 
von € 16.836,00 inkl. Ust. (- 3% Skonto) samt der 
Ausstattung Haus/Feldbeitrieb und Vorwärmer 
gemäß Angebot vom 07.02.2023 vergeben. 
 
Der Gemeinderat beschloss weiters die Firma 
Expert Schneeberger, Hauptstraße 24, 4904 Atz-
bach mit den erforderlichen elektrischen Vorbe-
reitungs- und Umbaumaßnahmen zur Inbetrieb-
nahme der sogenannten Insellösung in der Höhe 
von € 6.970,57 inkl. Ust. gemäß Angebot vom 
13.03.2023 zu beauftragen. 
 
Auflassung öffentliches Gut in Lehen und 
Stocket – Grundsatzbeschluss 
 

Das Amt der Oö. Landesregierung, Direktion für 
Landesplanung, wirtschaftliche und ländliche 
Entwicklung, Abteilung Ländliche Neuordnung 
führt ein Flurbereinigungsverfahren in der Ort-
schaft Lehen durch. In Hinblick auf die Neueintei-
lung des öffentlichen Wegenetzes bedarf des er 
Auflassung von öffentlichen Wegen.  
Ein Grundsatzbeschluss dazu wurde gefasst.  
 
 

 

SILC - Einkommen und Lebensbedingungen  

 
Was ist SILC? 

In diesem Jahr nehmen 37 europäische Länder 
an der internationalen SILC-Studie teil. Auch Ös-
terreich ist wieder mit dabei, und es geht schon 
im Februar los. SILC ist die Abkürzung für „Com-
munity Statistics on Income and Living Conditi-
ons“. Auf Deutsch bedeutet das „Gemeinschafts-
statistiken zu Einkommen und Lebensbedingun-
gen“.  
Erfasst wird, wie Menschen in Österreich leben 
und arbeiten und wie sich ihre Lebenssituation 
verändert. Themen sind Wohnen und Familie, 
Beruf und Ausbildung, aber auch Gesundheit. In 
den Haushalten, die an SILC teilnehmen, werden 
alle Haushaltsmitglieder ab 16 Jahren befragt. 
Nur wenn möglichst viele Haushalte mitmachen 
kann es gelingen, die Lebenssituation in Öster-
reich wirklichkeitsnah zu zeigen. Nach der voll-
ständigen Teilnahme erhält jeder Haushalt ein fi-
nanzielles Dankeschön. 
 

Warum ist SILC für Österreich so wichtig? 

Wenn wir in den Nachrichten hören oder in der 
Zeitung lesen, wie hoch das durchschnittliche 
Einkommen der Österreicher:innen ist, wie viele 
Menschen arbeitslos sind oder welche Ausbil-
dung sie haben, so sind das oft Zahlen von Sta-
tistik Austria. Die Medien nutzen diese Statistiken 
und informieren so über die Situation der Men-
schen in Österreich. Auch Entscheidungsträ-
ger:innen und Interessensverbände greifen auf 
diese Daten zurück. 
 

Wer kann teilnehmen? 

Statistik Austria wählt die SILC-Haushalte zufällig 
aus dem zentralen Melderegister (ZMR) aus. Je-
des Jahr lädt Statistik Austria rund 9 000 Haus-
halte ein, bei dieser wichtigen Studie mitzuma-
chen. Diese Haushalte bekommen per Post ei-
nen Einladungsbrief zugeschickt. Ein Teil der 
Haushalte wird dann persönlich befragt, ein Teil 
kann telefonisch und ein Teil kann online teilneh-
men. 
 

Wo gibt es weitere Informationen? 

 
www.statistik.at/silcinfo  
silc@statistik.gv.at  
+43 1 711 28-8338 (Montag bis Freitag, 9:00 bis 
15:00 Uhr) 
 
 

mailto:silc@statistik.gv.at
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Wenn (Oster)Hasen Hochzeit feiern –  
Oberösterreichs Jägerinnen und Jäger bitten  
um erhöhte Rücksichtnahme 
 

Es liegt die Liebe in der 
Waldluft: Und damit ist auch 
unter den heimischen Feld-
hasen ein höchst eigenwilli-
ges Ritual zu beobachten. 
Hat ein männlicher Feld-

hase, der »Rammler«, die Häsin seiner Wahl 
ausgemacht, ist zunächst einmal nicht das große 
Kuscheln angesagt. Vielmehr rüttelt der liebes-
tolle Hase zunächst einmal am Watschenbaum.  
Die Häsin wird in einer wilden Jagd verfolgt. Hat 
diese dann von dem aufdringlichen Verfolger ge-
nug, richtet die Häsin sich auf - und verabreicht 
ihrem aufdringlichen Verehrer einige deftige Ohr-
feigen. Die der Rammler wiederum erwidert. 
Ganz allmählich verringert sich der Abstand zwi-
schen dem Verehrer und der auserkorenen Hä-
sin. Letztendlich kommt es zum Paarungsakt. Oft 
wiederholt sich das Liebesspiel mehrfach.  
 
Dazu Wildbiologe Christopher Böck, Geschäfts-
führer des OÖ Landesjagdverbandes: „Der Ei-
sprung wird erst bei der Begattung ausgelöst und 
benötigt sozusagen diese Rauferei im Vorfeld. 
Dabei wählt die Häsin ihren Partner aus. Dieser 
muss seine Ausdauer und Kraft in Wettläufen und 
Boxkämpfen unter Beweis stellen. Innerhalb kür-
zester Zeit paart sich die Häsin mehrmals, so 
dass selbst innerhalb eines Wurfs Mehrfach-Va-
terschaften vorkommen können. Besonders ist 
auch, dass die Häsin während der Tragzeit er-
neut trächtig werden kann und sich Embryonen 
unterschiedlicher Entwicklungsstadien in ihrer 
Gebärmutter befinden.  
 
Volle Kinderstube 
Womit sich erklärt, warum bereits ab Anfang Feb-
ruar, doch richtig ersichtlich im März, die Lang-
ohr-Kinderstube mitunter schon gut gefüllt ist. 
Doch das Überleben wird den März-Häschen 
nicht leicht gemacht, denn nasskalte Witterung 
und Fressfeinde von Rabenvögeln über den 
Fuchs bis zur Hauskatze setzen ihnen in der noch 
deckungsarmen, intensiv genutzten Landschaft 
zu. Dazu kommt mit Beginn der ersten wärmeren 
Tage der „Risikofaktor“ Mensch. Falsch verstan-
dene Tierliebe wird dem Hasen-Nachwuchs näm-
lich nicht selten zum Verhängnis. 
 
Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner: 
„Jetzt gilt es vor allem eine Grundregel zu beach-
ten: Keine jungen Feldhasen mitnehmen! Die 
scheinbar einsamen, verlassenen Jungtiere be-
finden sich stets in der Obhut ihrer fürsorglichen 
Hasenmütter und sollten nicht berührt werden.“  
 

 
Feldhasenmütter säugen ihre Jungen in der Re-
gel nur einmal täglich – und zwar meist in der 
Nacht und das innerhalb von weniger als zwei Mi-
nuten. Der Nachwuchs „tankt“ in dieser kurzen 
Zeit den kompletten Tagesbedarf an der sehr 
nahrhaften Milch. Dieses Verhalten dient dazu, 
Füchse und andere Beutegreifer nicht durch häu-
figes Aufsuchen der Jungen auf leichte Beute 
aufmerksam zu machen. Es ist also völlig normal, 
dass Junghasen die meiste Zeit des Tages ganz 
alleine verbringen. Um die lange Zeit dazwischen 
ohne Nahrung auskommen zu können, muss die 
Milch, wie bereits erwähnt sehr energiereich sein; 
und das ist sie auch, denn die Hasenmilch weist 
einen Fettgehalt von etwa 23 % auf. 
Sieghartsleitner: „Also bitte, keine jungen Feldha-
sen aufsammeln! Sollten Kinder dennoch so ei-
nen „Wollknäuel“ heimbringen, dann setzen Sie 
ihn wieder dorthin zurück, wo er her ist. Die Mut-
terliebe ist oft stärker als ein möglich anhaftender 
Geruch des Menschen.“ Besser sei es natürlich, 
das Jungtier gar nicht erst anzugreifen. 
 
Nicht „Gedankenlos“ durch den Wald 
Oberösterreich Jägerinnen und Jäger bitten da-
her jetzt alle Waldbesucher um Schonzeit für das 
Jungwild. „Spaziergänger, Läufer, Mountainbiker 
und Wanderer sollten sich noch diskreter als üb-
lich in der Natur bewegen - denn zurzeit kann 
menschliche Gedankenlosigkeit für Tiere und im 
Speziellen Jungtiere schwerwiegende Folgen ha-
ben", warnt Wildbiologe Böck. 
Die Erholungssuchenden sollten jedenfalls auf 
den Wegen bleiben, Hunde ständig beaufsichti-
gen oder an die Leine nehmen, Vögel nicht – 
etwa durch zu viel Nähe – bei der Aufzucht stö-
ren, Rehkitzen und anderen Jungtieren weiträu-
mig ausweichen und – eigentlich selbstverständ-
lich – keinerlei Abfälle in der Natur zurücklassen.  
 
Weitere Informationen finden Sie auf unseren 
Websites www.ooeljv.at und www.fragen-zur-
jagd.at sowie auch auf unserer Facebook-Seite: 
https://www.facebook.com/ooeljv. 

 
Oft wiederholt sich das spek-
takuläre Liebesspiel der Feld-
hasen mehrfach. Daher galt 
der Feldhase schon in der 
Antike als Sinnbild für Frucht-
barkeit – und wurde letztlich 
auch zum Osterhasen. 
 
Bildhinweis: N. Mayr |OÖ 
Landesjagdverband 
 

 
Rückfragehinweis:  Mag. Christopher Böck  
07224/20083 | 0699/12505895 | 
ch.boeck@ooeljv.at 
 

file://///rz-daten/41714/Daten/Papst%20Susanne/Zeitung/2022/Folge%2005/www.ooeljv.at
file://///rz-daten/41714/Daten/Papst%20Susanne/Zeitung/2022/Folge%2005/www.fragen-zur-jagd.at
file://///rz-daten/41714/Daten/Papst%20Susanne/Zeitung/2022/Folge%2005/www.fragen-zur-jagd.at
https://www.facebook.com/ooeljv
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Heizkostenzuschuss 2022/23 

 
Die vom Land OÖ 
angekündigte Er-
höhung des Heiz-

kostenzuschus-
ses samt Auswei-
tung der Bezieher 
ist von der OÖ 
Landesregierung 

beschlossen worden. 
 

Der Heizkostenzuschuss 2022/23 sieht eine Er-
höhung von 175 Euro auf 200 Euro je Haushalt 
vor. 
Beantragt werden kann dieser noch bis 28. April 
am Gemeindeamt.  
Die Einkommensgrenzen: 
 

Alleinstehende:   1200 Euro 
Ehepaar/Lebensgemeinschaft: 1800 Euro 
Jedes minderjährige Kind    390 Euro 
1.weitere erw. Person im Haushalt   535 Euro 
Jede weitere erwachsene Pers.   360 Euro 
 

Wohn- u. Energiekostenbonus 

 
Ergänzend zum Heizkostenzuschuss kann zwi-
schen 11. April und 30. Juni 2023 ein weiterer Zu-
schuss beantragt werden.  
 

Höhe des Zuschusses pro Haushalt: 
 Euro 

Einpersonenhaushalte 200,00 

Mehrpersonenhaush. ohne Kinder unter 
18 Jahren 

200,00 

Mehrpersonenhaush. mit 1 Kind unter 18 
Jahren 

300,00 

Mehrpersonenhaush. mit 2 oder mehr 
Kindern unter 18 Jahren 

400,00 

 

Einkommensgrenzen: 
 Jahresbruttoeinkommen 

Einpersonen- 
haushalte 

27.000,00 Euro 

Mehrpersonenhaus-
halte 

65.000,00 Euro 

 

Die Antragstellung ist nur Online möglich! Gerne 
unterstützen die Mitarbeiter des Gemeindeamtes 
bei der Dateneingabe. 
 

Beantragung unter https://www.land-oberoester-
reich.gv.at/energiekostenbonus.htm 
 

Oö. Schulkostenbeihilfe 

 
Familien können beim Land Oberösterreich eine 
„Schulkostenbeihilfe“ beantragen. Dafür hat die 
Oö. Landesregierung einmalig 5 Mio. Euro bereit-
gestellt. Ziel der Förderung ist, einkommens-
schwache Familien durch einen Beitrag zu den  
 

 
Kosten, die im Zusammenhang mit dem Schulbe-
such eines Kindes im Pflichtschulalter anfallen, fi-
nanziell zu unterstützen. 
 

Förderkriterien: 

• Für Schüler*innen, die im Schuljahr 2022/23 
der Schulpflicht unterliegen und eine Schule 
besuchen 

• Hauptwohnsitz in OÖ 

• Förderung wird als nichtrückzahlbarer Einmal-
zuschuss unter Berücksichtigung der sozialen 
Ausgewogenheit (Einkommensobergrenzen) 
gewährt 

• Förderhöhe beträgt 150 Euro pro Schüler*in 
im Schuljahr 2022/23 

• Antrag ist bis spätestens 31.7.2023 zu stellen 
 

Weitere Informationen und das Online-Antrags-
formular sind unter  
www.familienkarte.at verfügbar.  
 

Weiters wurde im vergan-
genen Jahr ein Fördertopf 
für den außerschuli-
schen Nachhilfeunter-
richt eingerichtet. Pro 

Schüler:in und Semester kann ein Gutschein in der 
Höhe von 150 Euro beim Land OÖ beantragt wer-
den. 
 
 

Taxigutscheine für Jugendliche 

 

Im Jahr 2020 wurde im Be-
zirk Vöcklabruck das Ju-
gendTaxi-System im Zuge 
eines Pilotprojektes für ganz 
OÖ digitalisiert. Ausgabe, 
Einlösung und Abrechnung 
der Gutscheine werden in 
Zukunft über die bereits 
etablierte 4-youCard-App 
abgewickelt. 
 

- Anspruchsberechtigt sind Jugendliche von 14 
bis 26 Jahren 

- Anspruchszeitraum ist Freitag von 17.00 Uhr bis 
Sonntag 23.59 Uhr 

- Gutscheinhöhe: € 6,00 (1/3 bezahlt der Jugend-
liche sofort im Taxi, 1/3 bezahlt die Gemeinde 
Manning, 1/3 bezahlt das Land OÖ) 

- Anzahl Gutschein je Person und Jahr: 36 Stück 
 
Jugendliche können den Gutschein bei Bedarf di-
rekt im Taxi einlösen. Das Taxiunternehmen for-
dert sodann die förderbaren Kosten am Gemein-
deamt an.  
Nähere Infos unter:  
https://www.jugendservice.at/4youcard/4y-

oucard-infos/app4you 

 

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/energiekostenbonus.htm
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/energiekostenbonus.htm
http://www.familienkarte.at/
https://www.jugendservice.at/4youcard/4youcard-infos/app4you
https://www.jugendservice.at/4youcard/4youcard-infos/app4you
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Geschätzte Manningerinnen, 
geschätzte Manninger, 
liebe Freunde und Gönner der Freiwilligen Feuerwehr 
Manning! 

 
 

Am 2. Februar 2023 zeigte sich der Winter kurz mit starkem Schneefall und bescherte uns zwei Einsätze. 
Am Nachmittag wurden wir zum Freimachen von Verkehrswegen alarmiert, gegen 23 Uhr hatten wir noch 
eine PKW-Bergung abzuarbeiten. Am 10. Februar veranstalteten wir unsere 99. Vollversammlung mit der 
alle fünf Jahre stattfindenden Wahl der Feuerwehrkommandos.  

Dass es doch auch noch richtig Schnee geben 
kann, zeigte uns der 2. Februar 2023. Schon in den 
frühen Morgenstunden kam es zu starken 
Schneefällen und zu vielen Feuerwehreinsätzen 
im ganzen Land. Hauptsächlich waren 
hängengebliebene Fahrzeuge zu bergen. 
Auch bei uns heulte am Nachmittag die Sirene, ein 
Baum war umgestürzt und zu entfernen.  
Um 23 Uhr wurden wir dann nochmals alarmiert. 
Ein PKW geriet zwischen Lehen und Scharedt von 
der Straße ab und musste mit der Seilwinde 
herausgezogen werden. 
 

 
 

 

Am 10. Februar 2023 veranstalteten wir unsere  
99. Vollversammlung mit der Wahl des 
Feuerwehrkommandos. 
Beeindruckende 7202 Stunden wurden 2022 für 
Einsätze, Übungen, Ausbildungen und Wartung, 
Pflege und organisatorische Tätigkeiten von den 
Kamerad:innen der FF Manning geleistet. 
Vor der Vollversammlung leiteten uns 
Vizebürgermeister Leopold Mayr und Amtsleiter 
Ing. Stefan Landershammer durch die Wahl des 
Feuerwehrkommandos. 

 
 

Die zu wählenden Funktionen Kommandant, 
Kommandant-Stellvertreter, Schriftführer und 

Kassenführer stellten sich allesamt der 
Wiederwahl und wurden von der Mannschaft in 
den vier Wahlgängen bestätigt. 
Im erweiterten Kommando gibt es einige 
Änderungen.  
 

Das wiedergewählte Kommando: 
 

Kommandant:  HBI Werner Kronlachner 
Kommandant-Stv: OBI Gerhard Gründlinger 
Schriftführer:  BI dF Markus Mair 
Kassenführer:  BI dF Günter Ennser 
 

Jugenbetreuerin Renate Lesiak, Zugs-
kommandant Stephan Gründlinger und 
Atemschutzwart Markus Haas stehen für weitere 
fünf Jahre zur Verfügung. Unser Gerätewart 
Thomas Koppl legte sein Amt zurück. Dies 
übernahm Kevin Kronlachner und als Stellvertreter 
des Geräte- und auch des Atemschutzwartes 
stellte sich David Sametinger zur Verfügung. 
Unser langjähriger Lotsenkommandant Herbert 
Hochreiter legte seine Funktion ebenfalls zurück, 
diese übernahm Patrick Mayr. 
 

 
 

Ein großes Danke an alle ausgeschiedenen 
Kommandomitglieder für eure tolle Arbeit! 
Im Frühjahr werden wir mit unserer jährlichen 
Haussammlung beginnen. Wir bitten höflich uns 
wieder so wohlwollend zu unterstützen wie in den 
letzten Jahren.  
 

HBI Werner Kronlachner 

 
Manning 15, 4903 Manning 
Tel: 0699/10570730 
E-Mail: 13305@vb.ooelfv.at;  
Web: www.ff-manning.com 

mailto:13305@vb.ooelfv.at


Amtliche Mitteilung Nr. 1/2023  Seite 11 

 
 
 

 
 

Voller Elan starten wir in ein neues – hoffentlich 
gesundes und erfolgreiches Jahr. Bei unserer 
Arbeitskreissitzung im Jänner haben wir ver-
sucht für das Jahr 2023 ein schönes und ab-
wechslungsreiches Programm für alle Gemein-
debürger und Altersschichten zusammen zu 
stellen: 
 
Bereits im April geht es los mit unserer Monats-
aktion: 
Jeder Bürger der aufs Gemeindeamt kommt 
kann sich aus unserer Gesundheitsbox eine 
kleine Überraschung abholen. 
 
 

Im Mai haben wir gemeinsam mit der Gesunden 
Gemeinde Pilsbach einen tollen Ausflug orga-
nisiert, und würden uns freuen, wenn viele da-
ran teilnehmen würden. 

 
 

Zu unseren Kindern kommt dann am 2. August 
der Kasperl! 
(Nähere Informationen dazu in der nächsten Aus-
gabe) 
 
Im September gibt es wieder unseren bereits tra-
ditionellen Kochkurs: 

 
 
Das ganze Jahr über wird der Jazzercise-Kurs 
im Kultursaal angeboten. Ein Einstieg ist jeder-
zeit möglich. 
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Im Sommer (Mai/Juni) werden  

wir am Mathiasnhof 

in Ottnang eine 
Kräuterwanderung mit Hofführung 
veranstalten. 
Der genauere Termin steht noch nicht fest, daher 
bitten wir bei Interesse um Rückmeldung am 
Gemeindeamt, damit wir Euch den genauen 
Termin dann noch kurzfristig bekannt geben 
können. 
 
Große Schritte und kleine Schritte sind die 
Grundlage einer Gesunden Gemeinde! 

Terminvorschau für November: 
 

Vortrag: LETZTE HILFE KURS.....WEIL DER 
TOD EIN THEMA IST." Dr. Martin Prein, 
Thanatologe, Notfallpsychologe am 09.11.2023 
19:30 Uhr  im Pfarrzentrum Ottnang  
 
 

 
Carsharing – bald auch in Deiner Ge-
meinde?  
 
 
 
Immer mehr Menschen wären gerne klima-
freundlich und trotzdem günstig mobil. Denn 
gerade am Land können nicht immer alle 
Wege mit dem Rad oder öffentlichen Ver-
kehrsmitteln abgedeckt werden.  
E-Carsharing bietet hier eine Alternative: „Car-
sharing“ bedeutet ein Auto zu teilen, das „E“ 
steht für Elektroauto. Hier freuen sich daher 
Klima und Geldbörse. Denn eine E-Carsharing 
Mitgliedschaft kostet nur den Bruchteil eines 
privaten Pkws und bietet eine sinnvolle Alter-
native auch für Zweit- oder Drittautos. 
Aktuell wird die Nutzung von E-Carsharing-
Autos an den Standorten Vöcklabruck, Un-
genach und 
Schwanenstadt durch den 
Verein eVA Carsharing 
(siehe Box) angeboten. 
Wir wünschen uns aber 
mehr! Wir arbeiten an einem 
flächendeckendem E-Carsha-
ring Angebot für die 29 Gemeinden der 
Klima- und Energiemodellregion Vöckla-A-
ger.  

Wenn Du 
Dich gerne in-
formieren und 
das Carsha-
ring-Auto aus-

probieren 
möchtest, schreibe bitte ein Email an:  
info@eva-carsharing.at.  
Gibt bitte auch an, in welcher Gemeinde Du 
wohnst. Ab 5 InteressentInnen veranstalten 
wir ein Info-Treffen vor Ort. Ab 10 Personen 
prüfen wir die Eröffnung eines neuen Stand-
orts in Deiner Gemeinde. Wir freuen uns, von 
Dir zu hören!  

 

Der Verein eVA Carsharing besteht seit 

2018. Die E-Autos werden vom Verein be-

reitgestellt und gewartet.  Mitglieder kön-

nen die E-Autos nach einer kurzen persön-

lichen Einschulung mittels App reservie-

ren und nutzen. Dieses E-Carsharing An-

gebot wird durch ehrenamtliche Enga-

gierte und die Klima- und Energiemodell-

region Vöckla-Ager ermöglicht. 

 Mehr dazu:  

www.eva-carsharing.at 

mailto:info@eva-carsharing.at
http://www.eva-carsharing.at/
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Volksbegehren 
 

Zu den Volksbegehren mit den Kurzbezeichnungen 
 

✓ ECHTE Demokratie - Volksbegehren 
✓ Beibehaltung Sommerzeit 
✓ GIS Gebühren NEIN 
✓ BARGELD-Zahlung: Obergrenze NEIN! 
✓ Unabhängige JUSTIZ sichern 
✓ Lieferkettengesetz Volksbegehren 
✓ NEHAMMER MUSS WEG 

 
wurden Einleitungsanträge gestellt.  
Diese Volksbegehren können im Eintragungszeitraum 
vom 17. bis 24. April 2023 unterschrieben werden. 
 
Zu den Volksbegehren mit den Kurzbezeichnungen 
 

✓ NEUTRALITÄT Österreichs JA 
✓ anti-gendern-Volksbegehren 
✓ Verbot für Kinder-Instagram 
✓ Untersuchungsausschüsse live übertra-

gen 
✓ Lebensmittelrettung statt Lebensmittel-

verschwendung 
✓ Asylstraftäter sofort abschieben 
✓ Umsetzung der Lebensmittelherkunfts-

kennzeichnung! 
✓ Rettung unserer Sparbücher 
✓ Staatsbürgerschaft für Folteropfer 

 
wurden ebenfalls Einleitungsanträge gestellt.  
Diese Volksbegehren können im Eintragungszeitraum 
vom 19. bis 26. Juni 2023 unterschrieben werden. 
 
Die Unterschrift kann wie folgt abgegeben werden: 
Persönliche Unterschrift auf einem beliebigen Ge-
meindeamt (unabhängig vom Hauptwohnsitz) 

Eintragungszeiten Gemeindeamt Manning: 
Montag   08.00 h – 20.00 h 
Dienstag  08.00 h – 16.00 h 
Mittwoch  08.00 h – 16.00 h 
Donnerstag  08.00 h – 16.00 h 
Freitag   08.00 h – 16.00 h 
Samstag  geschlossen 
Sonntag   geschlossen 

oder Online via oesterreich.gv.at mit einer qualifizier-
ten elektronischen Signatur  
 
Derzeit (Stand 27.03.2023)können für folgende beim 
BMI registrierte Volksbegehren Unterstützungserklä-
rungen abgegeben werden: 
 
1. COVID-Strafen-Rückzahlungsvolksbegehren 
2. Das Intensivbettenkapazitätserweiterungs-Volks-

begehren 
3. Gerechtigkeit den Pflegekräften! 
4. Cannabis legalisieren! 
5. Keine Impfpflicht Minderjähriger 
6. Nein zu Atomkraft-Greenwashing 
7. Verfassungsgerichtshof: EILVERFAHREN - jetzt! 
8. Tägliche Turnstunde 
9. Essen nicht wegwerfen!  
10. VolksABSTIMMUNG zur IMPFPFLICHT 
11. Glyphosat verbieten! 
 

 
12. KEINE 2G-KLASSENGESELLSCHAFT 
13. Impfpflichtgesetz abschaffen - Volksbegehren 
14. BELLEN MUSS WEG  
15. Digitalisierungs-Volksbegehren  
16. Frieden durch Neutralität 
17. Kein NATO-Beitritt 
18. Kein WHO/EU-Gesundheitsdiktat! 
19. FRIEDENSVOLKSBEGEHREN 
20. Keine militärische Aufrüstung!  
21. Verfassungsrichter - Volksbegehren 
22. BRUNO KREISKY - Neutralitätsvolksbegehren 
23. Wissenschaft statt Blindflug 
24. Energieabgaben streichen 
25. Parteienförderungen abschaffen 
26. Energiepreisexplosion jetzt stoppen! 
27. Österreichs EU-Austritt 
28. SELBSTHILFEGRUPPEN: Basisfinanzierung! 

Patientenbeteiligung! 
29. Leistbare Lebensmittel garantieren 
30. Bundespräsidentenwahl: faires Wahlrecht 
31. BIST DU GESCHEIT 
32. NATO Beitritt Österreichs 
33. Raus aus WHO 
34. ANTI-EU-VOLKSBEGEHREN 
35. Sanktionen / Krieg beenden 
36. CO2-Steuer abschaffen 
37. Neutralität Österreichs stärken 
38. Kein Elektroauto-Zwang 
39. Catcalling strafbar machen 
40. Arbeitsmarktöffnung für EU-Kandidatenstaaten 
41. Sinnloses Volksbegehren 
42. Russland = Terrorstaat  
43. Migrationsflut stoppen - JETZT! 
44. Ja USA FTA 
45. Stromversorgung statt BLACKOUT 
46. Bestes Österreich: BÜRGERBETEILIGUNG 
47. BESTES REGIERUNGSSYSTEM EINFÜHREN 
48. FÜR LEISTBARES LEBEN 
49. Pflege attraktiv machen 
50. Für mRNA-freie Bluttransfusionen 
51. Bestes Österreich: DEMOKRATIEKULTUR 
52. Bestes Österreich: BÜRGER-HUNDERTER 
53. Mittelschicht entlasten! ( 38,7 KB) 
54. ORF-Haushaltsabgabe NEIN 
55. Autovolksbegehren: Kosten runter! 
56. ENERGIE-Volksbegehren 
57. Unternehmen aufblühen lassen 
58. PKW besser nutzen 
59. KINDERPORNOGRAPHIE: Strafen anheben! 
60. Kindheit ohne mRNA-Impfstoffe 
61. Generisches-Maskulinum-Volksbegehren 
62. RUSSLAND-Sanktionen: JA!  
63. RUSSLAND-Sanktionen: Nein! 
64. FÜR obligatorische Volksabstimmungen 
65. FÜR fakultative Volksabstimmungen 
66. GEMEINDE-Volksabstimmungen 
67. Insekten-Lebensmittelkennzeichnung 
68. ORF-Volksbegehren 
69. Vorsitz der EU-Kommission 
70. Erlebnisfreudvolle MAMAS daheim 
 
 
Bitte informieren Sie sich im Vorfeld über den In-
halt der jeweiligen Volksbegehren auf der Home-
page des Innenministeriums (www.bmi.gv.at) 
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Auch heuer wird wieder von der ÖVP Manning GRATIS Sand für die Spielkiste verteilt! 
Anmeldungen bis spätestens 10. April 2023 

bei Bürgermeister Gerhard Gründlinger, 0664/4223050 oder gruendlinger@manning.ooe.gv.at. 
Die Verteilung erfolgt dann am Samstag, 15. April 2023 

 
 

Glühweinstand Ortsbauernschaft 

Die Ortsbauernschaft und Familie Haslinger  
möchten nochmals Danke sagen für den  
zahlreichen Besuch beim Glühweinstand.  
Die Gäste kamen von nah und fern! 
Da dieser so gut angenommen wurde, haben  
wir uns entschlossen nächstes Jahr diesen  
wieder zu veranstalten. 
Gleich zum Vormerken: Freitag 12.1.2024.  
 

 

mailto:gruendlinger@manning.ooe.gv.at
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Verpachtung Fischereirecht Scharedterbach 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Manning hat in seiner Sitzung am 30. März 2023 be-
schlossen, das Fischereirecht im Scharedterbach ab Juli 2023 für 6 Jahre neu zu ver-
pachten.  
Die Gesamtlänge des Schardterbaches beträgt rund 1,8 km und der jährliche Pachtpreis 
beträgt 130,00 Euro.  
Weiters sind die mit der Errichtung des Pachtvertrages sowie die mit dem Fischereirecht 
entstehenden Gebühren und Taxen vom Pächter zu tragen. 
 
Gem. § 6 Oö. Fischereigesetz darf das Fischereirecht nur an eine natürliche Person verpachtet 
werden, wenn diese mindestens 3 Jahre im Besitz einer Fischerkarte ist und von ihr die ord-
nungsgemäße Bewirtschaftung des Fischwassers erwartet werden kann. Die Verpachtung be-
darf der Genehmigung der BH Vöcklabruck. 
 
Die Angebote sind schriftlich und verschlossen bis spätestens Mittwoch, 14. Juni 2023, 
12:00 Uhr am Gemeindeamt Manning abzugeben. Bei Fragen zur Verpachtung wenden Sie 
sich an das Gemeindeamt Manning – dort liegt auch der Muster-Pachtvertrag auf. 

 

 

mission humanity: Wie Jugendliche ihre Re-
gion bereichern 

Große Ideen entstehen oft im Kleinen! Mit dem 
„mission humanity“-Preis zeichnete das OÖ. Rote 
Kreuz das humanitäre Engagement von Jugend-
gruppen und Schulklassen aus. Die Siegerpro-
jekte kommen aus Linz, Vöcklabruck und Grein 
und stehen für die vielfältige Bandbreite nachhal-
tigen, regionalen Engagements junger Menschen.  
Wie man das Zusammenleben im eigenen Umfeld 
in kleinen Schritten verbessern kann, zeigen die 
jungen Preisträger:innen bei „mission humanity“:  
 
▪ Unter dem Titel „Essen für die Seele“ versor-

gen die Schülerinnen und Schüler am Gymna-
sium Petrinum in Linz regelmäßig am Rand der 
Gesellschaft lebende Menschen mit gesunden 
Mahlzeiten und suchen das gemeinsame Ge-
spräch. 

▪ Gemeinsam Brücken bauen nennt sich das 
prämierte Projekt der 3BA und 3BB der Don-
Bosco-Schulen in Vöcklabruck. Bei den gemein-
samen Freizeit-Aktivitäten mit geflüchteten Min-
derjährigen aus der Ukraine aus einem Kinder-
heim in der Nähe steht das gegenseitige Lernen 
voneinander sowie das respektvolle Miteinander 
im Vordergrund.  

▪  
 
 

▪ Die Jugendrotkreuzgruppe Grein überzeugte 
mit ihrem Projekt „Sichere Wolfsschlucht“. 
Sie vermaßen den Wanderweg und setzten 
Orientierungspunkte, damit im Notfall die Ein-
satzkräfte noch schneller zur Hilfe eilen kön-
nen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mit „mission humanity“ will das OÖ. Rote Kreuz 
junge Menschen darin bestärken, Verantwor-
tung zu übernehmen. „Trotz widrigster Um-
stände gelang es uns, „mission humanity“ auch 
in den krisengebeutelten Jahren durchzuführen 
und bereits zum vierten Mal auszutragen“, so 
Mag. Gerald Schuster, Bezirksgeschäftsleiter 
des Roten Kreuzes aus Vöcklabruck und Ideen-
geber dieses Projektes. „Ich bin von der Kreati-
vität, dem Mut und dem humanitären Handeln 
junger Menschen beeindruckt. Mit jedem einge-
reichten Projekt und der dahinterstehenden Idee 
wird unsere Welt um ein Stück besser. Wir dan-
ken den jungen Menschen und allen Verantwort-
lichen, die sie dabei unterstützten, wie auch der 
Lenzing AG, die gemeinsam mit uns dieses Pro-
jekt aus der Taufe gehoben hat“. 
 

RÜCKFRAGEHINWEIS: 
Jacqueline Scheiber 
Öst. Rotes Kreuz, Landesverband OÖ 
Projektleiterin mission humanity 
T: +43 28144-216 
E: jacqueline.scheiber@o.roteskreuz.at 
 

PRESSEAUSSENDUNG 
ROTES KREUZ OBERÖSTERREICH 
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Gelbe Säcke – neuer Entsorger seit 2023 im 
Bezirk Vöcklabruck 
 

Mit 2023 ändert 
sich im Bezirk Vöck-
labruck einiges bei 
der Entsorgung der 
Gelben Säcke: zum 
einen verkürzt sich 
das Abholintervall 
von sechs auf vier 

Wochen, zum anderen gibt es ein neues Entsor-
gungsunternehmen, das die Gelben Säcke bei 
den Haushalten abholt und auch die Container für 
Kunststoff- und Metallverpackungen entleert, die 
u. a. bei Wohnhausanlagen stehen.  
Grund für den Entsorgerwechsel ist die bundes-
weite Ausschreibung der ARA AG, die alle fünf 
Jahre stattfindet. Für die Periode ab 2023 wurde 
im gesamten Bezirk Vöcklabruck nun ein Unter-
nehmen mit Sitz in der Steiermark für die Entsor-
gung der Gelben Säcke beauftragt.  
„Die ersten Tage haben gezeigt, dass es im Zuge 
der Umstellung anfangs zu Unregelmäßigkeiten 
bei der Abholung kommt, da sich die neue Firma 
erst mit dem Gebiet und den Besonderheiten in 
den Ortschaften vertraut machen muss“ erklärt die 
Vorsitzende des BAV Vöcklabruck, Manuela 
Gschwandtner. Sie ersucht die Bürger*innen um 
etwas Geduld in dieser Anfangsphase und um 
Verständnis, wenn die Gelben Säcke länger als 
gewohnt auf die Abholung warten. Sollten den-
noch Säcke liegen bleiben, so hat die Entsorger-
firma eine Hotline eingerichtet, an die man sich 
wenden kann: 0 3135 500 80 70 
 
Richtige Trennung 
Nach wie vor landet leider viel im Gelben Sack, 
was dort eigentlich nicht hineingehört. Vor allem 
der Irrglaube, dass sämtliche Gegenstände aus 
Plastik darin entsorgt werden können, hält sich 
teils sehr hartnäckig. In den Gelben Sack gehören 
nämlich nur restentleerte Verpackungen aus 
Kunststoff oder Metall (z.B. Spülmittelflaschen, 
Shampoo Flaschen, Konservendosen etc.). „Der 
beste Entsorgungsweg der Verpackungen ist je-
doch das nächstgelegene Altstoffsammelzent-
rum, denn durch die genaue Trennung können hö-
here Recyclingquoten erzielt werden“, erklärt 
Gschwandtner. Informationen zur richtigen Tren-
nung und Tipps zur Abfallvermeidung findet man 
auf der Homepage des BAV Vöcklabruck unter 
www.umweltprofis.at/voecklabruck  
 
 
 

 

 
 

Nie wieder vergessen, die Abfalltonnen rechtzeitig 
hinauszustellen – das und vieles mehr ermöglicht 
die App der OÖ Umwelt Profis – regional zuge-
schnitten auf die Bedürfnisse der einzelnen ober-
österreichischen Bezirke.Phänomenal funktional! 
Die App der OÖ Umwelt Profis liefert nützliche In-
formationen zum Thema Abfall. Nach erstmaliger 
Einstellung Ihrer Adresse erscheint ein detaillier-
ter Abhol-Kalender. Der Menüpunkt Sammelstel-
len bietet Ihnen eine Kartenübersicht der Altstoff-
sammelzentren mit Öffnungszeiten und Annah-
melisten. Überzeugen Sie sich selbst von den 
Vorteilen und laden Sie sich die App kostenlos 
unter http://mobile.umweltprofis.at im App o-
der Play Store auf Ihr Handy.  
 
 

 
Liebe Freundinnen und Freunde des Haus-
ruckchores! Sehr geehrte Damen und Herren!  

 
Vereint durch die Freude am 
gemeinsamen Singen kann der 
unter dem Namen „Sänger-
runde Plötzenedt“ gegründete 
und später in „Hausruckchor 
Ottnang-Manning“ umbenannte 
Chor nun bereits auf eine 100-
jährige Geschichte zurückbli-
cken.  

Ich bin stolz, Obmann dieses traditionsreichen 
Vereines zu sein. Wenn ein Verein so viele Jahr-
zehnte besteht, ist das ein Beweis dafür, dass die 
Gemeinschaft, das gemeinsame Singen, die Ka-
meradschaft und die Zusammenarbeit im Chor gut 
funktioniert.  
Diesen runden Geburtstag möchten wir mit euch 
feiern und wir freuen uns auf zahlreiche Besucher 
bei unseren Veranstaltungen.  

 
 

http://www.umweltprofis.at/voecklabruck
http://mobile.umweltprofis.at/




Förderung Antragstelle Zeitpunkt des  
Antrages Höhe Voraussetzungen

OÖ Familienkarte
Familienreferat des Landes OÖ
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz
Tel.: 0732/7720-18771 • www.familienkarte.at

jederzeit, ab Geburt des 
1. Kindes

zahlreiche Vergünstigungen im Freizeibereich, in der Gast-
ronomie und Hotellerie und bei Dienstleistungsbetrieben

• Familienbeihilfe für mind. 1 Kind
• Hauptwohnsitz in OÖ
• von ausländischen Staatsbürgern ist der Nachweis eines Aufenthalts titels erforderlich

Elternbildungsgutscheine 
des Landes OÖ

Familienreferat des Landes OÖ
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz
Tel.: 0732/7720-11181 • www.familienkarte.at

Nach Beantragung der OÖ 
Familienkarte automatisch  
zur Geburt des Kindes, zum  
3., 6. und 10. Lebensjahr

20 Euro zur Geburt, zum 3., 6. und 10. Lebensjahr • Besitz der OÖ Familienkarte

OÖ Mehrlingszuschuss
Familienreferat des Landes OÖ 
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz 
Tel.: 0732/7720-18772 • www.familienkarte.at

spätestens bis zur Vollendung 
des 1. Lebensjahres der 
Mehrlinge

Zwillinge: 550 Euro + 100 Euro Gutschein für „Mobilen 
Familiendienst“ Caritas
Für jeden weiteren Mehrling: je 550 Euro + je 100 Euro 
Gutschein für „Mobilen Familiendienst“ Caritas

• Gemeinsamer Hauptwohnsitz in OÖ
• Familienbeihilfe
• Österreichische Staatsbürger bzw. EU-Bürger

OÖ Kinderbetreuungsbonus
Familienreferat des Landes OÖ
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz 
Tel.: 0732/7720-18772 • www.familienkarte.at

Anträge können ab Vollendung  
des 3. Lebensjahres gestellt 
werden

Der KBB beträgt jähr 960 Euro/Kind ab 1.1.2023
Vor 1.1.2023: 900 Euro/jährlich

• Nicht-Inanspruchnahme eines Kindergarten- oder Krabbelstubenplatzes (Kinder-
betreuung nach § 3 Abs. 3a Oö. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz oder einer 
Sonderform nach § 23 Oö. KBBG).

Eltern-Kind-Zuschuss des 
Landes OÖ

Abt. Gesundheit des Landes OÖ
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz
Tel.: 0732-7720-14910

Innerhalb eines Jahres nach 
Vollendung des 2., 5. und 8. 
Lebensjahres

Gesamt 405 Euro, dieser Betrag wird in drei Raten  
zu je 135 Euro ausbezahlt, nach Vollendung des  
2., 5. und 8. Lebensjahres

• termingerechte Durchführung aller im Eltern-Kind-Pass vorgesehenen Untersuchungen 
(inkl. Impfungen)

• Bestätigung einer zahnärztlichen Kontrolle (letztes Kindergartenjahr bzw. ab  
6. Geburtstag) und eines kariesfreien Gebisses (ab 9. Geburtstag)

• Hauptwohnsitz in OÖ 
• termingerechte Antragstellung

Begleitperson im 
 Krankenhaus

direkte Abrechnung der Krankenanstalten  
mit dem Land OÖ

direkte Abrechnung der 
Krankenanstalten mit dem 
Land OÖ

Kosten für die Begleitperson des Kindes im Krankenhaus 
(ausgenommen Selbstbehalt von 5,10 Euro pro Tag)

• Aufenthalt in oö. Krankenhaus (ausgenommen private Krankenanstalten und Unfall-
krankenhaus Linz)

Schulveranstaltungshilfe des 
Landes OÖ

Familienreferat des Landes OÖ
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz
Tel.: 0732/7720-18772 • www.familienkarte.at

bis spätestens 3 Monate 
(31.10.) nach Ende des 
laufenden Schuljahres

zwischen 50 und 125 Euro je nach Dauer der Schulver-
anstaltung
im Schuljahr 22/23: doppelter Förderbetrag + 100 Euro 
Zuschuss Skiausrüstung (Voraussetzung: mind. 4tägiger 
Skikurs)

• Besucher einer allgemein bildenden Pflichtschule, Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht, 
landw. Fachschule

• Einkommensobergrenze
• Bestätigung über Teilnahme an 4tägiger Schulveranstaltung für ein Kind oder mehrtägi-

gen Schulveranstaltungen für mehrere Kinder, mit mind. einer auswärtigen Nächtigung
• Hauptwohnsitz in OÖ

OÖ. Wintersportwoche
Familienreferat des Landes OÖ
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz
Tel.: 0732/7720-18772 • www.familienkarte.at 
Antrag ist von den Schulen zu stellen

bis spätestens 2 Wochen vor 
Antritt der Wintersportwoche Gutschein für Liftkarte für die Dauer des Schulskikurses

• Wintersportwoche findet in oö. Skigebiet statt
• Mindestausmaß von 4 aufeinander folgenden Schultagen (ganztägig)
• Volks-, Mittelschulen und AHS für Klassen bis zur 13. Schulstufe

OÖ. Wintersporttage

Familienreferat des Landes OÖ
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz 
Tel.: 0732/7720-18772 • www.familienkarte.at
Antrag ist von den Schulen bzw. 
 Kindergärten zu stellen

bis spätestens 2 Wochen vor 
Antritt der Wintersporttage Gutschein für max. 3 Halbtages-Liftkarten pro Wintersaison • Wintersporttage müssen in einem oö. Skigebiet, während der Unterrichtszeit einer 

 Volksschule bzw. Betreuungszeit eines Kindergartens stattfinden

Nachhilfeförderung
Familienreferat des Landes OÖ
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz
Tel.: 0732/7720-18772 • www.familienkarte.at

Jederzeit für 1. bis 9. 
Schulstufe (alle Schultypen), 
durch Pädagogen und Eltern 
(Bestätigung der Schule 
erforderlich) möglich

150 Euro pro Person und Semester (Wintersemester inkl. 
Semesterferien bzw. Sommersemester inkl. Sommerferien) 
in Form eines Gutscheines (beschränkt auf die Gegen-
stände Deutsch, Mathematik, Englisch bzw. eine zweite 
Fremdsprache)

• Hauptwohnsitz der zu Unterrichtenden in Oberösterreich
• Nachhilfeunterricht bei deklarierten professionellen Nachhilfeeinrichtung (eine vertrag-

liche Vereinbarung mit Land OÖ muss vorliegen)
• 1. bis 9. Schulstufe (alle Schultypen)
• angebotener Nachhilfeunterricht muss besucht werden

Schulkostenbeihilfe
Familienreferat des Landes OÖ
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz
Tel.: 0732/7720-18772 • www.familienkarte.at

Im Schuljahr 2022/23, 
spätestens 31.7.2023 150 Euro pro Schüler*in im Schuljahr 2022/23

• Hauptwohnsitz in OÖ
• Pflichtschulalter (1.-9. Schulstufe)
• Schüler, die im Schuljahr 2022/23 der Schulpflicht unterliegen
• Anspruch auf Familienbeihilfe für das Kind
• Einkommensobergrenze

Schulbeihilfe, Heim- und 
Fahrtkostenbeihilfe des 
Bundes

je nach Schultyp gibt es unterschiedliche 
Zuständigkeiten
alle Infos dazu: www.bmbwf.gv.at

bis Ende des Kalenderjahres, 
in dem das betreffende Schul-
jahr beginnt

Schulbeihilfe: individuelle Berechnung/Grundbetrag  
1.520 Euro/jährlich (ab 10. Schulstufe)
Heimbeihilfe: individuelle Berechnung/Grundbetrag  
1.856 Euro/jährlich (ab 9. Schulstufe)
Fahrtkostenbeihilfe: 142 Euro (Voraussetzung: Heimbeihilfe)

• soziale Bedürftigkeit
• österreichische Staatsbürgerschaft, EU/EWR-Bürger 
weitere Details: www.bmbwf.gv.at

Unterstützung des Bundes 
für Teilnahme an Schulver-
anstaltungen

je nach Schultyp gibt es unterschiedliche 
Zuständigkeiten
alles Infos dazu: www.bmbwf.gv.at

vor Beginn der Schulver-
anstaltung, jedoch spätestens 
bis 30. April des laufenden 
Schuljahres

Einmalig bis zu 242 Euro

• soziale Bedürftigkeit
• Dauer der Schulveranstaltung: mind. 5 Tage
• Österreichische Staatsbürgerschaft, EU/EWR-Bürger
weitere Details: www.bmbwf.gv.at

Familienbeihilfe des Bundes Wohnsitzfinanzamt antragslose Familienbeihilfe 
bei Geburt eines Kindes

Gestaffelt nach Alter und Zahl der Kinder
ab Geburt: 120,60 Euro  3-9 Jahre: 129 Euro 
10-18 Jahre: 149,70 Euro  ab 19 Jahren: 174,70 Euro
monatliche Erhöhungsbeträge lt. Geschwisterstaffelung bei 
Mehrkindfamilien, Zuschlag für erheblich behindertes Kind: 
164,90 Euro  
Kinderabsetzbetrag: 61,80 Euro/Kind/Monat, wird ohne ge-
sonderten Antrag gemeinsam mit Familienbeihilfe ausgezahlt

• Wohnsitz, Lebensmittelpunkt der Antragsteller und Kinder in Österreich
• Sonderregelung für EU-Bürger, Drittstaatenangehörige und im Ausland lebende Kinder
weitere Details: www.bundeskanzleramt.gv.at

Kinderabsetzbetrag Wohnsitzfinanzamt  
(Auszahlung mit Familienbeihilfe)

kein gesonderter Antrag 
erforderlich 61,80 Euro pro Kind monatlich Anspruch auf Familienbeihilfe

Schulstartgeld Wohnsitzfinanzamt  
(Auszahlung mit Familienbeihilfe)

kein gesonderter Antrag 
erforderlich

105,80 Euro für jedes schulpflichtige Kind zwischen  
6 und 15 Jahren, Auszahlung automatisch mit  
September-Familienbeihilfe

Anspruch auf Familienbeihilfe

Mehrkindzuschlag Wohnsitzfinanzamt

für jedes Kalenderjahr im 
Rahmen der Arbeitnehmer-
veranlagung/Einkommen-
steuererklärung, wenn keine 
Einkünfte vorliegen ist eine 
Direktauszahlung möglich

21,20 Euro/mtl. jedes ständig in Österreich bzw. dem  
EU-Raum lebende dritte und weitere Kind, für das  
Familienbeihilfe gewährt wird

Das zu versteuernde Familieneinkommen des Vorjahres darf 55.000,- Euro nicht 
überschreiten

Familienbonus Plus bei Arbeitgeber oder mit Arbeitnehmer-
veranlagung/Einkommensteuererklärung

bei Arbeitgeber oder mit 
Arbeitnehmerveranlagung/
Einkommensteuererklärung 
ab 2019

2.000 Euro/Kind/Jahr, ab 18. Geburtstag: 650 Euro;
Geringverdiener: siehe Kindermehrbetrag

nur für Kinder, für die Familienbeihilfe bezogen wird
www.bmf.gv.at

Kindermehrbetrag
über Arbeitgeber (Formular E30) oder mit 
Arbeitnehmerveranlagung/Einkommen-
steuererklärung

nach Ablauf des Kalender-
jahres

bei geringen Einkommen (keine Lohn- bzw. Einkommen-
steuervorschreibung):  
für die Jahre 2019 bis 2021: 250 Euro,  
ab 2022: 550 Euro pro Kind und Jahr

nur für Kinder, für die Familienbeihilfe bezogen wird
weitere Details: www.bmf.gv.at

Unterhaltsabsetzbetrag im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung 
bzw. Einkommensteuererklärung

nach Ablauf des Kalender-
jahres durch den Unterhalts-
verpflichteten

monatlich 31 Euro für das erste Kind,  
47 Euro für das zweite Kind und  
jeweils 62 Euro für das dritte und jedes weitere Kind

Unterhaltsverpflichtung
weitere Details: www.bmf.gv.at

Alleinerzieherabsetzbetrag im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung 
bzw. Einkommensteuererklärung

nach Ablauf des Kalender-
jahres

mit einem Kind 520 Euro, mit zwei Kindern 704 Euro,  
mit drei Kindern 936 Euro, für jedes weitere Kind erhöht  
sich der Betrag um jeweils 232 Euro

Steuerpflichtige mit mind. 1 Kind, die nicht mehr als 6 Monate im Kalenderjahr in einer 
Gemeinschaft mit einem Partner oder einer Partnerin leben und denen mehr als 6 
Monate ein Kinderabsetzbetrag zusteht

Alleinverdienerabsetzbetrag im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung 
bzw. Einkommensteuererklärung

nach Ablauf des Kalender-
jahres gleich wie Alleinerzieherabsetzbetrag

Steuerpflichtige mit mind. 1 Kind, die mehr als sechs Monate im Kalenderjahr ver-
heiratet oder eingetragene Partner sind oder in einer Lebensgemeinschaft leben, das 
steuerpflichte Einkommen des Partners darf 6.312 Euro/Jahr inklusive steuerfreies 
Wochengeld nicht überschreiten

Kinderbetreuungsgeld  
des Bundes

jener Krankenversicherungsträger,  
bei dem der Antragsteller (mit)versichert  
ist oder zuletzt (mit)versichert war.

gebührt auf Antrag, frühestens 
ab dem Tag der Geburt des 
Kindes

Bezug entweder als pauschale oder einkommensabhängige 
Leistung
weitere Details: www.oesterreich.gv.at

• Anspruch auf Familienbeihilfe für das Kind
• gemeinsamer Haushalt mit dem Kind
• Durchführung der Eltern-Kind-Pass-Untersuchungen
• Zuverdienstgrenze muss eingehalten werden
• Sonderregelungen für Nicht-Österreicher*innen
weitere Details: www.oesterreich.gv.at

Klimabonus kein Antrag notwendig – Auszahlung 
automatisch

kein Antrag notwendig –  
Auszahlung automatisch

von Hauptwohnsitz abhängig (bei FinanzOnline: direkt aufs 
Konto, alternativ als Gutschein mit der Post

Hauptwohnsitz mind. 6 Monate in Österreich
weitere Details: www.klimabonus.gv.at
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Die Highlights mit der OÖ Familienkarte für 
Februar bis April 2023 

 
 

• Mariendom Linz: In 
den Osterferien KIN-
DERDOM-Themenfüh-
rungen: 

• IKUNA: Online-Fa-
milien-Tageskarte auf www.ikuna.at/familien-
karte:  

• Naturschauspiel: Termine und ermäßigte 
Preise: www.familienkarte.at 

• E-Kartspaß im Rotax MAX Dome in Linz: bis 
30. April, MAXperience - Rookie - Package 15 
Euro (statt 30 Euro) pro Person, jeweils Sams-
tag und Sonntag (Zeitfenster) 

 
Alle Informationen zu den aktuellen Aktionen der 
OÖ Familienkarte finden Sie zeitgerecht auf 
www.familienkarte.at und der OÖ Familienkarte-
App. Dort können Sie auch unseren Newsletter 
abonnieren, und Sie werden immer rechtzeitig 
über alle Highlights informiert 
 
 

Bäume und Sträucher zurückschneiden 

 
Die Lie-

gen-
schaftsei-
gentümer 

werden 
im Inte-
resse der 
Verkehrs-
sicherheit 
aufgefor-

dert, die 
auf das öffentliche Gut ragenden Äste und 
Zweige von Bäumen, Sträuchern und Hecken zu 
entfernen. 
 
Die Verpflichtung zum Zurückschneiden der 
Pflanzen besteht auch nach der geltenden Stra-
ßenverkehrsordnung.  
Es wird gebeten, der Aufforderung nachzukom-
men und in Zukunft stets auf die Einhaltung die-
ser Vorschrift zu achten! 

 
 
 

 

 

    Der  

Osterhase kommt! 

 
                Wir laden alle Kinder recht herzlich zur Osternestsuche ein. 

Karsamstag, 08. April 2023 
um 14:00 Uhr 

Mehrzwecksaal Manning 
 

Mach mit beim Malwettbewerb! 
Es gibt wieder tolle Preise zu gewinnen! 

Für die Verpflegung ist wie immer bestens gesorgt. 
 

Auf Euer Kommen freut sich 
Die Landjugend Ottnang-Wolfsegg-Manning-Atzbach 

 

http://www.ikuna.at/familienkarte
http://www.ikuna.at/familienkarte
http://www.familienkarte.at/
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